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Signatur StAZH OS 41 (S. 376) 

Titel Abänderung der Verordnung über die Vergütungen 
an die Mitglieder der Aufsichtskommission über die 
Rechtsanwälte vom 30. Dezember 1940 / 
26. März 1943 / 5. April 1948 

Ordnungsnummer  

Datum 21.11.1962 
 
[S. 376] I. § 1 Absatz 3 der Verordnung über die Vergütungen an die Mitglieder der 
Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte vom 
30. Dezember 1940/26. März 1943/5. April 1948 wird abgeändert, wie folgt: 
Der Präsident kann diese Vergütungen herabsetzen, wenn ein Mitglied oder 
Ersatzmann nur bei einem Teil einer Sitzung mitgewirkt oder wenn ein Geschäft 
verhältnismässig wenig Arbeit verursacht hat. Er kann sie erhöhen für die Bearbeitung 
besonders schwieriger oder umfangreicher Fälle. Erhöhungen auf mehr als das 
dreifache Taggeld unterliegen der Bewilligung der Verwaltungskommission des 
Obergerichtes. 
II. Diese abgeänderte Bestimmung der Verordnung tritt mit ihrer Genehmigung durch 
den Kantonsrat in Kraft. 
III. Veröffentlichung im Amtsblatt und in der Gesetzessammlung. 
 
Zürich, den 21. November 1962. 
 
Im Namen des Obergerichtes, 
Der Präsident: Der Obergerichtsschreiber: 
Gurny Haller 
 
Vorstehende Verordnungsabänderung wird genehmigt. 
 
Zürich, den 4. Februar 1963. 
 
Im Namen des Kantonsrates, 
Der Präsident: Der Sekretär: 
A. Heimann W. Ciocarelli 
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